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Vergangenes und Gegenwaértiges

Ein Dankesbrief J. G. v. Salis

cingeleitet von .

Anno 1789/1790 unternahm J. G.v.
Salis-Seewis eine Bildungsreise nach
Deutschland. Sein Name hatte wegen
der in Almanachen erschienenen Ge-
dichte schon einen guten Klang. Man
kannte aber auch seine geistigen und
korperlichen Vorziige. Er fand des-
halb Tire und Tor allenthalben offen.
Sogar Goethe geruhte, ihn zu emp-
fangen. Es geschah dies am 8. Februar
1790 «mit viel Anstand und Kaélte».

Am 18.Februar traf der junge Ba-
ron wieder in Malans ein. Einige Wo-
chen spiter schrieb er den vorliegen-
den Brief an seinen Freund Fried-
rich Wilhelm Gotter in Gotha. Got-
ter seinerseits — soviel weil man —
hat die Reise nach Graubiinden,
ihn Salis einlud, nicht unter-
Und nun der Brief im

wozu
nommen.
Wortlaut.
Malans in Biinten,

den 5ten May 1790

Unvergefilich, werthester Freund,
sind mir die kurzen Stunden, die ich
bey lhnen in Gotha zubrachte, und
ich freue mich, daB die Dankbarkeit
fiir alle ihre Gefilligkeiten, ein neues
Band Freundschaft

muf. Aber so unvergeflich als mir

unsrer werden

das Gute ist, was ich von meinen
Freunden empfangen habe, eben so
unvergefSlich sind mir thre Verspre-
chen.

Wie oft erinnere ich mich an die
Zustimmung, die sie mir schon in Pa-
ris gaben und noch neulich bekriftig-
ten, mich einst in meinem Vaterlande
2u besuchen; konnte es nicht dieses
Jahr geschehen? Viele freuten sich mit
mir, wenn einmahl ein Mann wie Sie
unser von den meisten Reisebeschrei-
bern wvernachldssigtes Land griind-
licher zu  beurtheilen Gelegenheit
hatte. friedliche Alpthal,

manche romantische Wildniss und die

Manches

Eigenheiten des wvon der Natur so
reichlich  geschmiickten Veltlins wver-

dienen noch die Aufmerksamkeit eines

Geiser

Reisenden, wenn er auch schon die
Schweitz gesehen hat. Herr v. Géthe
kam auf seiner letzten Reise mnach
Italien durch unsere Gegenden, und
er gestund mir, daff sie ithm duferst
merkwiirdig vorgekommen. Ich berufe
mich auf fremde Zeugnisse, von sol-
chen Kennern — des groflen und
schonen. Die schrecklichen Abgriinde
zwischen den geborstenen Felsen der
Via mala und das von meiner Woh-
11/2 Stunden
Pfeffers Bad sind gewify einzig in ihrer
Art.

Bis auf Chur konnen Ste mit threm

nung kaum entfernte

Wagen kommen. Die Chaussée ist sehr
gut, und Sie kommen auch in Schwa-
ben durch Stddte, wo Sie auf ihrer
ersten Reise nicht gewesen, z. B. Ulm
und Lindau etc.

Der Zeitverlust wire sehr geringe,
und Sechs Wochen geniigten, zur Lr-
langung einer ziemlich vollstindigen
Kenninifi von Biinten. Besonders fiir
Sie, mein Freund, der von eingesehe-
nen Ldndern und Vilckern eine ge-
nauere Kunde hat und zu geben weifs.

als die meisten eingebohrenen.

Depwegen fiirchten wir auch nicht
ihre mihere Untersuchung der Gebre-
chen unserer nur fiir gute Menschen
Perfas-

sung. Denn Sie wissen schon alles zu-

bestimmten demokratischen
vor. Die Natur Schionheiten, die man
leicht
sich wvorstellen kann, werden Sie mit

nicht so aus Beschreibungen
dem Vilckchen versohnen, das an Kul-

tur, Geselligkeit  und  feinem  Ge-
schmack so weit gegen Gotha zuriick-
steht.

Das

Sie haben, so

De Flué sollen
bald ich ihn

Memnoire von
wieder-
sehen werde. Zeigen Sie mir nur die
Art an, wie ich ihnen ein Paket sicher
und mit den geringsten Kosten fiir
Sie zuschicken kann.

Empfehlen Sie mich ihrer liebens-
wiirdigen Frau Gemahlin. Der Zufall,
der uns wegen threr Gesundheit so
sehr beunruhigte, wird, wie ich hoffe,
keine wiedrigen Folgen gehabt haben.

Ich schreibe ihnen fiir diesmahl
nur mit fliichtiger Feder. Meine Ge-
sinnungen gegen Sie sind bestindig,
fest und sich gleich, auf innige wahre
Hochschitzung und herzliche Freund-
schaft gegriindet.

Ihr ergebenster
J. G. Baron Von Salis.

Bettler, Banditen und Zigeuner im alten Biinden

von Kaplan Felici Maissen

Iim  Jahre 1550 erschien in der
Druckerei Petri in Basel eine Dar-
stellung von Lidndern und Volkern.
Das Buch
graphia». Als Verfasser zeichnete der

trug den Titel «Cosmo-
Basler Professor Sebastian Miinster.
Von den Engadinern sagte er unter
anderem, sie seien «groBere Diebe als
die Zigeuner»,

Im Engadin erfuhr man erst im
Jahre 1554
gung. Dann sandten die Hochbelei-

von dieser Ehrenbezeu-
digten eine Delegation erster Garni-
tur nach Basel, ndmlich den ange-

sehenen Johann Travers von Zuoz

und Baltasar Planta Wildenberg von
Zernez, um vom frechen Beleidiger
Genugtuung zu verlangen. Als diesc
aber in Basel angelangten, war Miin-
Daher
sich die Delegation vom Stadtrat eine

ster  bereits  gestorben. erbat

Audienz. Unter den Ratsherren be-
fand sich auch der Buchdrucker
Petri. Dieser entschuldigte sich, er

habe von der die ngadiner beleidi-
genden Stelle keine Kenntnis gehabt,
widrigenfalls ¢r den Druck nicht ge-
stattet hitte. Es sei ihm ja wohlbe-
kannt, daB die Engadiner sich des

besten Rufes erfreuen; die ihnen
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widerfahrene Schmihung tite - ihm
von Herzen leid. — Hierauf erkannte
der Rat, er habe mit «seinen lieben
Bundesgenossen in der Landschaft
Engadin herzlich Mitleid». Er wiirde,
wenn der Verfasser noch lebte, ge-
gen diesen, wie billig, einschreiten.
Nun solle die fragliche Schmihung
den  «lieben

Landschaft und

an ihren Ehren in keinem Weg noch

Bundesgenossen  der
ihren Nachkommen

Weis nachteilig und schidlich sein».
In diesem Sinne stellte der Rat eine
Urkunde fiir das Ober- und fiir das

Unterengadin in zwei Exemplaren
aus.
Gut zweihundert Jahre spiter

muBte die ganze stolze ritische Re-
publik der Drei Biinde eine dhnliche
Schmihung hinnehmen, dieses Mal
durch keinen Geringeren als vom ge-
feierten deutschen Dichter Friedrich
von Schiller. Dieser liel in seinem
Schauspiel «Die Riubers den Réiu-
berhduptling Spiegelberger zu Raz-
mann sprechen: «Reis du ins Grau-
biindnerland, das ist das Athen der
heutigen Gauner.» Die Stelle erschien
Ausgabe vor 1783,

wurde aber in allen spiteren ausge-

in der ersten

merzt. Dies geschah, angeblich auf
Betreiben von Mitgliedern der Fa-
milie von Salis aus handelspoliti-
schen Griinden, nach vielen kriftigen
Vorstellungen Dr. Amsteins und Di-
welche dafiir das

erhielten.

rektor Wredows,
biindnerische Biirgerrecht
Kultur-
historikers J. A. von Sprecher wur-
18. Jahrhundert
Verbrechen nur in den allerseltensten

Nach dem Zeugnis des

den im schwere
Fillen von einheimischen Biindnern

begangen. Hingegen kamen, beson-
ders in den Grenzgebieten Biindens,
zahlreiche Diebstihle, Réiubereien
und Mordtaten vor, die von auslidn-
Dieben, Strolchen,
Landstreichern, Vaganten und Ban-
«In den Wil-
zahlreichen Burgruinen,
tberall fand dieses Gesindel Ver-

stecke, in denen die Alten und die

dischen Bettlern,

diten veriibt wurden.

dern und

kleinste
Jugend in zigeunerartigen Lagern zu-
riickblieben, wihrend die {brigen
weit und breit das offene Land
durchstreiften, bald als Bettler oder

noch nicht ,erwerbsfihige’
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Kesselflicker, Korbflech-
ter, bald, wo die Gelegenheit giinstig
war, als Diebe, dann und wann auch
als StraBenrduber
selbst

Wabhrsager,

oder Einbrecher,

zuweilen den Mord nicht
scheuend.»

Um das Jahr 1733 machte ein ge-
furchteter Riduber mit dem Pseudo-
nym Kaspar von Tavanasa, ein Aus-
linder, mit 12 Spiel3gesellen das
Oberland

Bande hatte es besonders auf ein-

Biindner unsicher. Die
same Gehofte abgesehen und beging
Einbriiche,
Mordtaten zuriick. Einheimi-
sche veranstalteten eine Art Treib-

scheute aber auch vor
nicht

jagd, sprengten die Banditen ausein-
ander und nahmen den Anfiithrer

nebst mehreren seiner Kumpanen
gefangen. Sie wurden in Disentis ent-
hauptet.

Im nidmlichen Jahr hatten auch
Reste der sehr groBen Réduberbande
der Taparelli, Ruffin und Casanova,
im Tirol viele Raubmorde
begingen, das Unterengadin und das

Miinstertal mit

welche

ihrem Besuche be-
ehrt und dem Volke Schrecken ein-
gejagt.

In Siiddeutschland terrorisierte ge-
gen Ende des 18. Jahrhunderts der
beriichtigte Rduberhauptmann Han -
nikel mit seiner groBen Bande die
Bevolkerung. Im Jahre 1786 hatte die
geflirchtete Gesellschaft
platz ihrer Taten nach Biinden ver-
legt und viele Diebstihle, Einbriiche
und StraBenraub begangen, nament-
lich wurden die Vier Dorfer und die
Herrschaft bevorzugt. Es wurden aber
auch Diebstihle und Rédubereien aus

den Schau-

Truns, Malix, Langwies, aus dem
Domleschg und Chur gemeldet.
SchlieBlich wurde Hannikel vom

Grafen Rudolf von Salis/Zizers und
seinen drei Jdgern auf einer Jagd-
partie bei der Ruine Neuburg bei
Untervaz gefangen genommen und
nach Chur transportiert. In der Ge-
sellschaft des Banditen befanden sich
noch 16

iiberwiltigt

Personen, die ebenfalls
wurden. Nun sal3 Han-
nikel mit Ketten beladen im «spani-
schen Bock» im Schelmenturm zu
Chur. Da aber
nicht fest genug geschlossen waren,

wuBte der verwegene Riuber zuerst

zwel der Schlosser

die Hinde, dann auch die Beine aus
den Eisen zu ziehen und aus dem
Turm zu entflichen, «freilich
betrunkenen Wichtern zum Trotz».

den

Jetzt trieb er sich in den Alpen am
Calanda herum, bis dieselben Jiger
des Grafen von Salis mit Hilfe eines
weiteren Aufgebotes ihn in einer
Sarganser Alp gefangen
Hannikel wurde dem Herzog Karl

Eugen

nahmen.

von Wiirttemberg, der ihn
schon seit langer Zeit suchte, ausge-
liefert. Hauptmann Gugelberg in
Maienfeld gab den wiirttembergi-
schen Beamten ein ganzes Kommando
seiner ehemaligen Grenadiere seiner
hollindischen Kompagnie bis Vaduz
mit, um sie vor Angriffen zu schiitzen
oder eventuellen Befreiungsversuchen
durch  herumstreunende Mitglieder
der Hannikelschen Bande vorzubeu-
gen.

Der  Kulturhistoriker  J. A. von
Sprecher nennt zwei Griinde fiir das
so héufige Auftreten fremden Ge-
sindels in Biinden. Einmal war es der
demokratische Sinn der Biindner.
Justiz und Polizei lagen bekanntlich
damals in den Hinden der Gerichts-
gemeinden. staatlich  organi-
sierte Fremdenpolizei fehlte ginzlich.

Zweitens hidtte der Bilindner nie
gerne einen Bettler mit leeren Hiin-

Eine

den von der Tiire gewiesen, nicht zu-
letzt aus der abergldubischen Furcht,
der enttduschte abgewiesene
Bettler wiirde sich richen und Scha-
den im Hause und Hof stiften. Die
Verwiinschungen des Zigeuners wiir-
den sich unfehlbar erfiillen. Tat-
sdchlich seien manche einsame Hofe,
ja ganze Dorfer, wie Igis und Trim-
mis, 1717 und der Wald in den Zii-
gen 1653, ein

und

Gegenstand  dieser
Rache und ein Raub der Flammen
geworden.

Welche Mapnahmen wurden nun
zur Bekdmpfung des iiberbordenden
Bettel- getrof-
fen?

und Banditenwesens

Den Zigeunern war schon vor dem
Jahre 1567 der Aufenthalt in Biinden
verboten worden. In diesem Jahre
und neuerdings 1571 wurde der Auf-
enthalt dieser fremden Giste auf dem
ganzen Gebiet der Drei Biinde und
der Untertanenlande nochmals verbo-



ten. Da wo sie wider Verbot sich
schen lassen sollten, sollen sie gefan-
gen genommen und durch die Ge-
richte abgeurteilt werden. Im Jahre
1675 fand der Bundestag fiir gut,
«das Gesindlein der Zeginer», welches
schon frither von Gemeinen Landen
«bandisiert» sei, das aber immer wie-
verstehe

der sich einzuschleichen

und das hin und wieder groBen
Schaden zufiige, von neuem zu ver-
bannen. Die Amtsleute auf den Gren-
zen sollen sie aufhalten und jene, die
sich heimlicherweise iiber die Grenze
festgenommen
und auf die Galeeren geschickt

cinschleichen, sollen
werden.

1703 beschlossen die besonders von
fahrendem Volk geplagten Gerichts-
gemeinden der Vier Dorfer und
Maienfeld, die Zigeuner auf ihrem
Gebiete nicht mehr zu dulden, und
verlangten auch von den drei Bun-
deshduptern entsprechende Malnah-
men. Diese erinnerten die Gemein-
den der Drei Bunde daran, daf} die
Zigeuner bereits laut alten Dekreten
von unseren Landen bandisiert und
cvogelfrei» Nach dem
Ausbau der Schanze auf St. Luzien-
steig 1704 Dbestellte der Bundestag

funfkopfige Wachtmannschaft,

seien.

eine
die zugleich auch an der Tardis-
briicke die «Zigeuner und andere
Landstreicher» aufhalten und zuriick-
weisen sollte.

iiberbordendes Bet -

telwesen sahen sich die Behorden

Auch gegen

veranlaBt, gelegentlich einzuschreiten.
Eine Verordnung von 1571 gebot, alle
«fromden Bettler hinter sich zu wei-
sen», damit diese
Zeit unserem armen Volk keine Uber-
last seyent». 1675 lieB der Bundes-
tag den Kommissar zu Kliven an-
weisen, die «Campolciner> (von Cam-

«in dieser teuren

podolcino, zur Grafschaft Chiavenna
gehorend), welche ziemlich wohlha-
bend seien, «drinnen zu behalten»
damit sie ehrlichen Leuten nicht zur
Last fallen. Gegeniiber wirklich Ar-
«der Bescheiden-

heit befleiBen». Zu einem neuen Mit-

men solle er sich

tel griff der Bundestad 1711 gegen
«Bettler und Vagabonden», indem er
allen fir fremde Dienste werbenden
Offizieren erlaubte, alle «<Mannsbilder»,

die waffenfdhig seien, mit Gewalt in
Ver-
ordnungen, die spiter, 1711 und 1731,

den Militdrdienst zu nehmen,

erneuert wurden, mit dem Zusatz,

daB3 Frauenpersonen iiber die Grenze
gejagt
MaBnahme wurden auch die Nach-

werden sollten. Von dieser

barstinde Uri, Glarus und der Land-
vogt von Sargans verstindigt.

Eine andere Gattung bildeten die
«Steuerbettler», die zu
Gunsten von Brand- und Katastro-
phengeschidigten Gele-
gentlich unternahm freches Gesindel
solche Sammlungen
Namen. Um dem Unfug eher beizu-
kommen, verbot der Bundestag 1760
d. h,
Steuerbettlern  ihr

sogenannten
sammelten.

unter falschen

ausldndischen
Werk.
und Eidgenossen durften,

allen fremden,
Einzig
Biindner
authentischem Ausweis,

unter sam-

meln.

Auch Zauberer werden in den De-
kreten erwdhnt. 1571 werden alle Ge-
ermahnt,
fiirsorg ze tragen der bosen Liitten
halb, da dann niemand sicher wand-

meindeobrigkeiten egute

len darf>. Und eine obrigkeitliche
Verfiigung von 1645 heifit: «Zauberer
und Zigeuner sollen ohne Gnad am
Leben bestraft werden.»

Selbst

ben gelegentlich zu

auslindische Jdger ga-
schaffen. 1717
wurden zum Beispiel mehrere sol:
che auf biindnerischem Gebiet gese-
hen. Der Bundestag dieses Jahres ver-
fiigte daher, daB diese angehalten
werden sollen, sich unverziiglich iiber
die Grenze zu begeben, «bei hochster
Ungnad Gemeiner Landen, Weg-
nahme des Gewehrs und des Wild-
bretts». Falls einer auf die erste Er-
mahnung hin sich weigern sollte, dies
zu tun, solle er fiir vogelfrei gehal-
und wer
beherbergt,

ten werden, immer einen

solchen verfdllt einer
Strafe von 5 Kronen.

Am Beitag im Oktober 1720 ist ne-
ben den

«fremden Bettlern und an-

derem liederlichen Gesindel»> auch
von AusreilBern und «Deserteuren» die
Rede. Mit letzteren werden auslin-
dische Fliichtlinge gemeint sein. Der
KongreB verfiigt, daB diese nicht lin-
ger als eine Nacht beherbergt wer-
den dirften. Dann seien sie unver-

ziiglich auszuweisen. Am Héaupterkon-

gre3 vom 25. Oktober 1733 wird ge-
klagt, das Land sei voll von fremden
AusreiBern, die sich auf Raub und
Diebstahl
diskreditierten nicht nur den biind-

spezialisiert hitten. Diese
nerischen Transit, da sie es auf die
Transportgiiter und Kaufmannswaren
abgesehen hitten, sondern sie brich-
ten das ganze Land in Verruf. Lan-
deshauptmann Gubert von Salis und
Bundeslandammann Karl von Salis
seien an der Landquartbriicke und in
der Molindra mehrere Personen von
«unbekannten Kerlen und Lumpen-
gesindel> angegriffen und maltraitiert
Nachdem der
noch vor wenigen Wochen der Wacht

worden. Bundestag
auf St. Luziensteig strengstens aufge-
den Ubertritt
und Strolchengesindels» zu

tragen hatte, allen
«Bettel-
verhindern, wurden nun von den
Héuptern folgende MaBnahmen vor-
gesehen: 1,

ohne glaubwiirdige Piésse hereingelas-

Es diirfen keine Fremden

sen werden. 2. Die Pisse sollen von
den betreffenden Gemeindebehdrden
gepriift werden. 3. Leute, die sich
ohne Pisse einschleichen, sollen ohne
ProzeB und Auftreiben von Kosten
sofort angehalten, die Minner auf
die Galeeren geschickt, <Weibsperso-
nen» aber mit Stockschligen tiber die
Grenze gejagt werden. 4. Frither im
Land sich befindendes Bettlervolk
und liederliches Gesindel sollen in-
nerhalb drei Wochen nach Veréffent-
lichung dieses Dekretes das Land ver-
lassen unter Androhung der gleichen
Strafe. Die Genehmigung durch die
Gemeinden ist noch abzuwarten, und
Dekret auf die
«Pidsse» zu spedieren, und die angren-
zenden «Orte und Landen» sind da-
von zu benachrichtigen.

indessen ist das

Trotz dieser Vorkehrung scheint
man der Lage nicht Herr geworden
zu  sein. Schon im Dezember des
gleichen Jahres klagte die Stadtobri-
keit von Maienfeld bei den Hiup-
tern, daB allein in Maienfeld an die
20 «tentierte oder vollendete» Ein-
briiche und Diebstihle vorgekommen
seien. Zu gleicher Zeit sprach eine
Delegation der Vier Dorfer bei den
Hiuptern vor: Das letzte Edikt sei
unzulidnglich gegen die Diebsbanden.
sich nachts beim

Diese schlichen
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Flischer Bad ein und machten von
ihren Verstecken in Wiildern und Bii-
schen aus ihre Raubziige in die Dor-
fer, um an der gleichen Stelle wie-
der aus dem Land zu verschwinden.
Sie begehrten eine Bewachung dieser
Dies
wurde ihnen nicht gewidhrt. Das er-

Grenzstelle auf Staatskosten.

lassene Edikt sei geniigend. Es sei
Sache ihrer Gemeinden, zum Rechten
zu sehen. Da wo die Diebe die Flucht
ergreifen, diirfe auf sie scharf ge-
schossen werden.

Gegeniiber bewaffneten Zi-
geunern verfuhr man mit besonderer
Schirfe. Der Bundestag zu Ilanz 1765

setzte zehn Kronen auf den Kopf
eines schon durch frithere Dekrete
vogelfrei erklirten bewaffneten Zi-

geuners aus.

Eine stehende Strafenpolizei zur
Abwehr dieser Landesplage fehlte bis
1768, da scchs Landjdger, die soge-
nannten «Hartschiere», diesen Dienst
Graublinden bcrnahmen.
der Unterhalt auch dieser

kleinen Mannschaft der Mehrzahl der

fiir ganz
Da aber
Gemeinden zu kostspielig erschien,

wurde sic  bald wieder entlassen.
In den Siebziger Jahren bei zuneh-
mender Vermehrung von «fremdem
Volk» wurden die sechs StraBenpoli-
wieder angestellt bis 1781.
Doch schon im Jahre 1783 wurden
acht Landjiger angestellt, weil von
der Herrschaft bis ins

hinein eine Menge von Einbriichen

zisten

Domleschg

erfolgt war, den Maienfeldern ihre
Rosse von den Feldern getrieben und
die Hirten durch Schiisse verwundet
worden waren.

Im Jahre 1766 wurde die Errich-

tung eines zentralen Kriminalge-
richts Gemeiner Lande zur Aburtei-
lung fremder Verbrecher gegen die
offentliche Sicherheit im Bundestag
beantragt. Die souveridnen Gemeinden
trauten der Sache nicht ganz, und
nur mit einem schwachen Mehr von
drei Stimmen wurde das Projekt 1769
angenommen. Doch kaum hatte das
Landesgericht seine Titigkeit aufge-
nommen, die stol-
ihren Blut-

bann an ein zentrales Landesgericht

widersetzten sich
zen  Gerichtsgemeinden,

zu {ibertragen, und die Folge war,
daBl das Gericht schon 1761 aufgeho-
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ben wurde. Um 1783 wurde es noch-
mals, wenigstens fiir einige Jahre be-
stellt.

Auch im 19. Jahrhundert trieben
sich viele Landstreicher im Lande
Im Jahre 1808 wurde ein
Kantonskriminalgericht, bestehend

aus drei Richtern, zur Aburteilung

herum.,

ausldndischer Vagabunden ins Leben
gerufen, das sogenannte Vagabunden-
gericht. In den sechs Jahren bis 1814
behandelte es zwdlf Fille. Im Jahre
1821 sprach es im Mordfall des Franz
Doch
der Verbrecher entzog sich der Strafe
durch Selbstmord. Darum beschlof
das Gericht, die

Rimmel die Todesstrafe aus.

Todesstrafe am

Leichnam des Médrders symbolisch
zu vollziehen, was laut GerichtsproA
tokoll folgendermallen geschah: <Der
Leichnam des Franz Rimmel soll
heute nachmittag um zwei Uhr nach
Liutung des Rathausglockleins durch
den Scharfrichter, auf einer Kuhhaut,
durch die Obere Reichsgasse, auf die
Gerichtstatt  geschleift

und alldort an den Galgen aufge-

gewdhnliche

hingt werden, wo derselbe zum war-
nenden und abschreckenden Beispiel
zu verbleiben hat, ohne herunter ge-
nommen zu werden, bis er von selbst
herunter fallen wird.» Solches geschah
im Jahre 1821!

Uber das Wildfrauleinkraut

von Hilde Ribi

Die Biindner nennen es seit jeher
auch einfach «Herba da Munt» oder
Iva. Das ausdauernde Wunderpflinz-
lein, mit wissenschaftlichem Namen
Achilléa moschdta geheiBen, gedeiht
in groBer Hohe iiberall vom Mont-
blanc bis in die Steiermark, vorziig-
lich aber in den zentralen Bergketten
des Alpenmassivs. Alte Moridnen, Gra-
nit, Gneis, Schutt-
halden, trockene Magerboden im Ur-

Glimmerschiefer,

gebirge sind seine bevorzugten Stand-
orte. Niemals gedeiht es auf Kalk-
grund, und in den botanischen Gir-
ten der Niederungen ist es kaum am
Auf
aperen Felsbindern hoch

Leben zu erhalten. schmalen
tiber den
Eindden des ewigen Schnees bildet
der zierliche Korbbliitler die oberste
Wallis und

insbesondere im Kanton Graubiinden

Weide der Gemsen, Im

ist diese zwerghaft kleine, meist nur
etwa zechn, hochstens fiinfundzwanzig
Zentimeter hohe Schafgarbe noch auf
3400 Metern Hohe anzutreffen.
Schafgarben sind geheimnisvoll ur-
alte Pflanzen, sehr zih und ausdauernd.
s gibt ihrer rund hundert Arten,
zumal in den nordlichen Zonen der
Alten Welt. Etwa ein Dutzend davon
sind in unseren Landstrichen hei-
misch, vor allem die «gemeine» oder
«tausendblittrige», die Achilléa mille-

folium, die man tberall an Béschun-
gen und Ackerrdndern und auf voral-
pinen Weiden trifft.

Den Chinesen galt die Pflanze als
heilig. Thr Wahrsagebuch <I Ging,
das Buch der Wandlungen» schreibt
zur  Orakelbefragung
fiinfzig Schafgarbenstengel

ausdriicklich
vor, da
in ihnen kosmische Krifte wirksam
seien und sie heiligen Pflanzen ent-
Den Namen Achilléa
verlieh Linné dieser Pflanzen-

stammten. —
aber
art, da Achilles, der schénste, schnell-
ste und tapferste unter den Helden
vor Troja, die Wunden seiner Krie-
ger mit Schafgarben geheilt haben
soll. Das Wissen von deren Heilkraft
habe Cheiron ihm vermittelt, sein auf
den kriuterreichen Anhohen des Pe-
lion hausender UrgroBvater, Freund
der Gotter und Heroen, den die Ilias
als den gerechtesten der Kentauren
feiert. «Soldatenkraut»
die blutstillende
vor Zeiten auch hierzulande.

Den Namen Schafgarbe — <«Schaf-
garwa» — aber findet man schon im
Pflanzenbuch der kriuterkundigen
Hildegard von Bingen, der beriihm-
ten Abtissin aus dem 12. Jahrhundert.
althochdeutsch
Vermutlich ha-
ben die Hirten der damaligen Zeit

nannte man

Pflanze iibrigens

«Garwa» bedeutete

soviel wie «Heiler».



	Bettler, Banditen und Zigeuner im alten Bünden

